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Ist das immer noch
Volkes Stimme?
l/nfer c/em 77fe/ «So zerstört man Frte und Fa-
m/7/'e» erscrt/'en /'m Tagesanze/ger a/s Rea/cf/on
auf d/'e «Trtesen zur Ro//e von /Wann und Frau«
der nacrtfo/gend aögedruc/rte Lese/töne/. Zu
horten, es rta/te stört da um e/'nen F/'nze/gänger,
der m/'f se/'ner Me/'nung we/'töerum a/fe/'n stertf,
wäre wort/ a//zu oprtm/'sf/'scrt.
Für «Aufweichung» - sprich besser und ehrli-
eher: Auflösung - der Ehepartnerrollen plädiert
die Eidgenössische Kommission für Frauenfra-
gen in ihrem dritten Bericht über die Stellung
der Frau in der Schweiz. Wenn diese Kommis-
sion gleich zu Anfang behauptet, es gehe kei-
neswegs um die Abschaffung der Familie, so
muss dies angesichts der Thesen und Forde-
rungen dieser Kommission als Irreführung oder
zumindest als Heuchelei bezeichnet werden.
Betrachtet man die immer mehr zunehmenden
Probleme in Ehe und Familie, die letztlich viel-
fach zu Scheidungen und Auflösung der Fami-
liengemeinschaft führen, so ist diese Erschei-
nung zu einem guten Teil der verheerenden Tä-
tigkeit dieser Frauenrechtlerinnen zuzuschrei-
ben. Wo die Ehe und die Familie nur noch auf
dem Recht des einen oder anderen gründet, ist
bereits das Todesurteil über die Gemeinschaft
gesprochen.
In bezug auf die Arbeitsteilung und eine gesun-
de ethische und wirtschaftliche Entwicklung ei-
ner Familie liegt es in der Natur der Sache, dass
der Mann seinen Platz in Beruf und Wirtschaft
voll einnimmt. Wie kann ein Mann in seinem
Beruf vorwärtskommen, wenn er nur halbtags
tätig ist, also nur zur Hälfte sich einsetzen
kann? Die Forderung oder die Vorstellung,
dass seine Gattin und die Mutter der Kinder
sich ebenfalls in einem Beruf einsetzen könnte,
ist eine Utopie, die aus Gründen der ganz na-
türlichen unterschiedlichen Eignung und Veran-

lagung nie verwirklicht werden kann. Eine be-
rufliche Weiterentwicklung und vielleicht die
Übernahme einer leitenden Funktion sind aus
Gründen eines reibungslosen Arbeitsablaufes
nicht möglich. Somit ist für beide, den Mann wie
seine Gattin, der Weg zur beruflichen Weiter-
entwicklung versperrt.
In der Familie aber ist die normale Frau in ihrer
Eigenart geradezu auserwählt, die Seele der
Familie zu sein. Dort finden nicht nur die Kinder
Geborgenheit, sondern auch der Mann, wenn
er nach einem hektisch verlaufenen Tag ins ge-
borgene Heim zurückfinden kann. Ist das «Dis-
krimierung» oder nicht vielmehr eine sehr wich-
tige Vorzugsstellung in der Familie sowie auch
in der Ehe? Sicher kann es auch für eine Frau
und Mutter hektische Tage und Stunden geben,
wenn die Kinder von der Schule mit allerlei Nö-
ten heimkommen und hier Zuflucht und Hilfe
suchen und hoffentlich auch finden. Ist das
nicht ein besonderes Vorrecht der Mutter, wenn
sie hier helfend oder auch tröstend und beruhi-
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Radikalfeministinnen
Wer in der Minderheit ist, muss eben lauter
schreien als die anderen. Ruhe und Besonnen-
heit können sich nur die leisten, die schon in Si-
cherheit sitzen.
Bruno Kre/'sky /h «L/ebesgesch/chfen aus dem
/Wafr/ärchaf» von Chery/ ßenard/Ed/'f Sch/affer

gend wirken kann? Ist das «Diskriminierung»,
ihr Damen des Fauenrechts? Sicher wird sich
ein normaler Mann am Abend nicht einfach in
den Fauteuil setzen und seine Gattin mit ihren
Problemen allein lassen, als gehe ihn dies alles
nichts an. Aber mit Recht hat dies nichts zu tun,
sondern mit Liebe und Teilnahme am Familien-
leben. Wie soll dies aber geschehen, wenn bei-
de vom Berufsstress des Tages sich am lieb-
sten zurückziehen wollen? Wo ist dann die so
dringend benötigte Geborgenheit zu finden?
Die Frauenkommission verlangt mehr Kinder-
horte. Haben sich diese Damen schon Rechen-
schaft darüber gegeben, was ein Kinderhort
dem Kind geben kann? Kein Kinderhort, wenn
er auch noch so gut geleitet wird, kann die ge-
ordnete Familie ersetzen. Das bestätigen samt-
liehe Sozialämter ausser vielleicht diejenigen
der Oststaaten. Dort aber geht es ja gerade um
die Zerstörung der Familiengemeinschaft, um
die Jugendlichen nach einem einheitlichen
Staatsschema gleichgeschaltet zu erziehen
und die Wirtschaft auf Volltouren zu bringen,
nach einem vom Staat vorgeschriebenen Jah-
resplan.
Sicher darf die Erziehung der Kinder nicht ein-
fach der Mutter allein Überbunden werden, aber
noch viel weniger einem Kinderhort oder nur
der Schule oder der Kirche. Vater und Mutter
sind von Gott eingesetzte Personen, die in er-
ster Linie für das Wohl der Kinder in jeder Be-

Ziehung verantwortlich sind. Wer diese Ord-
nung umstossen will, wird die Folgen sehr bald
selbst zu spüren bekommen. Es wird auch für
einen Vater selbst in ganztägigem Einsatz si-
cher noch genug Gelegenheit geben, seine
Gattin in dieser Erziehung zu unterstützen. Da-
zu ist aber eine harmonische eheliche Gemein-
schaft nötig, in der nicht jedes stur auf sein
Recht pocht, seine eigenen persönlichen Inter-
essen verficht und diese mit allen Mitteln durch-
setzen will, wie es von Seiten der Frauenrecht-
lerinnen immer wieder propagiert wird.

A. W. Zürich

Schon der Anblick der weiblichen Gestalt lehrt,
dass das Weib weder zu grossen geistigen,
noch körperlichen Arbeiten bestimmt ist. Es
trägt die Schuld des Lebens nicht durch Thun,
sondern durch Leiden ab, durch die Wehen der
Geburt, die Sorgfalt für das Kind, die Unterwür-
figkeit unter den Mann, dem es eine geduldige
und aufheiternde Gefährtin seyn soll. Die heftig-
sten Leiden, Freuden und Kraftäusserungen
sind ihm nicht beschienen; sondern sein Leben
soll stiller, unbedeutsamer und gelinder dahin-
fliessen, als das des Mannes, ohne wesentlich
glücklicher oder unglücklicher zu seyn.

Arthur Schopenhauer ff 788-7860)

Notizen
• Die neueste Nummer des Bulletins der
Schweizerischen Vereinigung für die Freund-
schaft mit China ist dem Thema «Frauen in
China» gewidmet. Zürcher Kontaktadresse:
Postfach, 977, 8021 Zürich.

• Die Strick-Weltmeisterin Heidi von Arx (46)
aus Basel hat an der Mustermesse für Muba-
Direktor Frédéric Walthart in 97 Minuten einen
perfekt sitzenden Pulli gestrickt.
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